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kommendes Vorzugs⸗ oder Unterpfandsrecht gründet , auch auf die

neue Bauſtelle in das betreffende Grund⸗ , beziehungsweiſe Unter⸗

pfandsbuch eintragen zu laſſen , um ſolches gegen Dritte wirkſam
zu machen .

Zur Bewirkung dieſes Eintrags läuft ihnen eine Friſt von
drei Monaten , vom Tage der Eröffnung der die Verlegung
genehmigenden oder anordnenden Verfügung der Staatsbehörde
G 58 ) an gerechnet , binnen welcher zu ihrem Nachtheil kein Dritter

ein Unterpfand auf die neue Bauſtelle erwerben kann .

Laſſen ſie aber die Eintragung auf die neue Bauſtelle erſt

nach Verfluß von drei Monaten vollziehen , ſo wird ihr Vorzugs⸗
nur vom Tage des Eintrags gegen Dritte

wirkſam .
3 . Vollzugsverordnung zu vorſtehendem Geſetz

vom 18 . Februar 1885 .

§2 . Die Schätzung des Bauwerths und , vorbehaltlich der in

§ 43 Abſatz 2 des Geſetzes erwähnten Ausnahmen , auch die

Schätzung des Brandſchadens erfolgt durch Schätzungskommiſſionen ,
welche gemäß § 20 des Feuerverſicherungsgeſetzes aus zwei von

dem Verwaltungsrath ernannten Bezirksbauſchätzern und dem von

dem Gemeinderath ernannten Ortsbauſchätzer beſtehen .
Für jeden Amtsbezirk werden in der Regel zwei Bezirksbau⸗

ſchätzer beſtelltt . Der Verwaltungsrath kann bei vorhandenem Be —

dürfniſſe dieſe Zahl vermehren und ſetzt eintretenden Falls die

Diſtrikte der einzelnen Bezirksbauſchätzer nach Anhörung des Be⸗

zirksamts feſt .
§ 3. Die Stellen der Bezirks⸗ und Ortsbauſchätzer ſind vor⸗

zugsweiſe mit geprüften Werkmeiſtern , in zweiter Reihe mit an⸗

deren Sachverſtändigen aus der Klaſſe der Maurer - und Zimmer⸗

meiſter zu beſetzen . Bei der Auswahl derſelben iſt nicht allein auf
den Beſitz der erforderlichen Fähigkeiten , ſondern auch auf Recht⸗

lichkeit , unbeſcholtenen Lebenswandel und geordnete Vermögensver⸗

hältniſſe zu ſehen .
§ 4. Die Bezirks und Ortsbauſchätzer ſind auf ihren Dienſt

unter Hinweiſung auf § 23 des Geſetzes eidlich zu verpflichten .
Die Ernennung der Bauſchätzer iſt jederzeit widerruflich ; ihre Ent⸗

laſſung geht von der Behörde aus , welche die Ernennung ver⸗

fügt hat .
ö
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§ 5. Zur Vornahme einer allgemeinen Reviſion von Feuer⸗
verſicherungsanſchlägen ( § 33 des Geſetzes ) ſind beſondere Schätzungs⸗
kommiſſionen aufzuſtellen .

Der Obmann einer ſolchen Kommiſſion wird gemäß § 33

Abſatz 2 des Geſetzes auf den Vorſchlag des Verwaltungsraths der

Anſtalt von dem Miniſterium des Innern ernannt ; das zweite
Mitglied ernennt der Verwaltungsrath , das dritte der Gemeinderath .
Das Miniſterium des Innern ſowohl als der Verwaltungsrath
werden bei ihrer Wahl die erprobteſten Bezirksbauſchätzer vorzugs⸗
weiſe berückſichtigen ; auch die Gemeinden können nur ſolche Per —
ſonen auserſehen , welche den für die Aufſtellung als Bauſchätzer
beſtimmten Vorausſetzungen entſprechen .

Kommiſſionsmitglieder , welche ſchon als Bezirks - oder Orts⸗

bauſchätzer in Pflichten genommen ſind , bedürfen keiner weiteren

Verpflichtung . Andere ſind nach § 4 zu verpflichten .
§ 6. Die zur Vornahme von allgemeinen und Spezialrevi⸗

ſionen berufenen Sachverſtändigen haben ſich bei ihren Dienſtver⸗

richtungen nach den für die Bauſchätzer gegebenen allgemeinen Vor⸗

ſchriften zu richten . Außerdem iſt dem Verwaltungsrath der An⸗

ſtalt vorbehalten , den Sachverſtändigen noch beſondere Weiſungen
und Belehrungen zugehen zu laſſen .

Bauſchätzer , welche bei einer beanſtandeten Einſchätzung mit⸗
gewirkt haben , dürfen an der Reviſion nicht Theil nehmen .
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